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363-01-cl          01.03.2023 
Conchita Laurenz 
Tel. 36300 
 
 
 
01 
- über Herrn Stadtkämmerer Molitor   gez. Molitor 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Erstellung einer Verwaltungsvorlage zum „Gehwegparken" 
- Bürgerantrag vom 17.02.2023 (eing. am 21.02.2023) 
- Nr. 2023/2092 
 
Im vorliegenden Bürgerantrag wird, mit Bezug auf den Antrag der Klimaliste Leverkusen 
vom 03.01.2023 i.S. „Änderung der verkehrsrechtlichen Anordnung auf Leverkusener 
Straßen, Wegen und Plätzen - Parken auf dem Gehweg ohne ausreichende Fläche für 
den Fußverkehr“, darum gebeten, das halbseitige Gehwegparken im Stadtgebiet von 
Leverkusen zu überprüfen und eine Liste zu erstellen, wo durch die Schaffung anderer 
Lösungen mit geringen Mitteln Parkflächen auf dem Gehweg entfernt und auf die Straße 
verlagert werden können. Als Beispiel führen die Bürgerantragsteller*innen die Rhein-
dorfer Straße in Leverkusen-Bürrig an. 
 
Zunächst wurde bereits im letzten Turnus seitens der Verwaltung ausgeführt, dass im 
Rahmen von Sanierungen / Erneuerungen von Straßenzügen bereits seit Jahren nach 
Möglichkeit darauf geachtet wird, die aktuell geltenden Regularien einzuhalten und das 
halbseitige Gehwegparken dort, wo es geht, zu vermeiden. Als nur ein Beispiel sei hier 
der Umbau der Hitdorfer Straße genannt. Beim Neubau von Straßen wird das Gehweg-
parken grundsätzlich vermieden. 
 
Eine flächendeckende Überprüfung des Stadtgebietes hinsichtlich des Gehwehparkens, 
wie im Antrag gefordert, ist personell nicht leistbar. Sollte die Politik beschließen, dass 
das Gehwegparken auf der Rheindorfer Straße unabhängig von einer vorgesehenen 
Sanierung/Erneuerung überprüft werden soll, wird die Verwaltung dies in das Arbeits-
programm aufnehmen. Eine kurzfristige Abarbeitung wäre allerdings aufgrund der Viel-
zahl der bereits anstehenden Projekte nicht möglich. 
 
Nicht möglich ist nach der aktuellen Rechtslage jedoch die Einführung von Tempo 30 
auf der Rheindorfer Straße. 
 
Tempo-30-Zonen werden insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fuß-
gänger*innen- und Radverkehrsdichte sowie hohen Querungsbedarfen angeordnet. Die 
Regelung gilt aber nicht für Straßen des überörtlichen Verkehrs (Landes-, Bundesstra-
ßen) oder für Vorfahrtstraßen. Es dürfen in Tempo-30-Zonen keine lichtzeichengeregel-
ten Kreuzungen / Einmündungen sowie Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295) oder 
benutzungspflichte Radwege vorhanden sein. An Kreuzungen und Einmündungen muss 
grundsätzlich die Vorfahrtregel „rechts vor links“ gelten. Zudem kommen sie nur dort in 
Betracht, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. 
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Wie bereits oben ausgeführt, handelt es sich jedoch bei der Rheindorfer Straße um eine 
solche Vorfahrtstraße mit großer Bedeutung für den Durchgangsverkehr sowie beson-
ders auch den öffentlichen Personennahverkehr. 
 
Eine sonstige Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h (Streckengebot) darf nur ange-
ordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren-
lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung von Rechtsgütern (Si-
cherheit und Ordnung, Schutz vor Lärm und Abgasen) erheblich übersteigt. Hier wird 
vom Gesetzgeber sogar eine konkrete und besondere Gefahrenlage gefordert. Dies be-
deutet, dass im Vergleich zu anderen Strecken eine signifikant erhöhte Unfallrate vorlie-
gen muss. Darüber hinaus ist es möglich, Tempo 30 im Nahbereich sozialer Einrichtun-
gen (z.B. Schule, Altenheim) anzuordnen, wenn die jeweilige Einrichtung u.a. über einen 
direkten Zugang zur betreffenden Straße verfügt.  
 
Diese Voraussetzungen liegen für die Rheindorfer Straße ebenfalls nicht vor, sodass die 
Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h aktuell ausgeschlossen ist. 
 
Ordnung und Straßenverkehr 
 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Beratungsfolge

